
FAQs
Aktionärsportal 
Siemens Healthineers AG

1. Wo finde ich meine Zugangsdaten für  
das Aktionärsportal?
Wenn Sie sich noch nie im Aktionärsportal angemeldet 
haben, befinden sich Ihre Zugangsdaten auf der Rück-
seite des Anschreibens, welches Sie postalisch mit den 
Anmeldeunterlagen erhalten haben oder in dem Ihnen 
im Vorfeld elektronisch zugesandten Schreiben. 

Wenn Sie sich bereits im Aktionärsportal angemeldet 
haben, melden Sie sich mit Ihrer Aktionärsnummer  
und Ihrem selbst vergebenen Zugangspasswort an.  
Wenn Sie mehrere Aktionärsnummern für Ihren  
Aktienbestand haben, muss jede Aktionärsnummer 
einzeln im Aktionärsportal angemeldet werden. 

2. Wie gelange ich zum Aktionärsportal  
für die kommende Hauptversammlung?
Über folgenden Link gelangen Sie zum Aktionärsportal: 
siemens-healthineers.de/hv 

3. Wie und wo kann ich die 
Hauptversammlung verfolgen?
Sie als Aktionärin/Aktionär der Siemens Healthineers AG 
oder Ihre Bevollmächtigten können die gesamte  
Hauptversammlung am Dienstag, 15. Februar 2022,  
ab 10:00 Uhr (MEZ) mit Bild und Ton live über das 
Internet durch Nutzung des Aktionärsportals unter der 
Internetadresse siemens-healthineers.de/hv verfolgen. 

Eine physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktio-
näre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen) 
an der ordentlichen Hauptversammlung 2022 ist  
ausgeschlossen. Denn auf Grundlage des Gesetzes  
über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, 
Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur 
Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
vom 27. März 2020 (Bundesgesetzblatt I Nr. 14 2020,  
S. 570), in der durch das Gesetz zur weiteren Verkürzung 
des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung 
pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, 
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Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im 
Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 (Bundes-
gesetzblatt I Nr. 67 2020, S. 3332) geänderten Fassung, 
dessen Geltung durch das Gesetz zur Errichtung eines 
Sondervermögens „Aufbauhilfe 2021“ und zur vorüber-
gehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen 
Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie 
zur Änderung weiterer Gesetze vom 10. September 2021 
(Bundesgesetzblatt I Nr. 63 2021, S. 4153) bis zum 31. 
August 2022 verlängert wurde, hat der Vorstand der 
Siemens Healthineers AG mit Zustimmung des Aufsichts-
rats entschieden, die Hauptversammlung ohne physische 
Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung  
abzuhalten. 

4. Welche Möglichkeiten für die 
Stimmrechtsausübung stehen mir im 
Aktionärsportal zur Verfügung?
Bei der Anmeldung zur Hauptversammlung im Aktionär-
sportal können Sie auswählen, ob Sie Ihre Stimme durch 
Briefwahl abgeben, die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreterinnen oder andere Bevollmächtigte, 
zum Beispiel einen Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut), 
eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater 
oder einen sonstigen, nach § 135 AktG Gleichgestellten 
bevollmächtigen und gegebenenfalls entsprechende 
Weisungen erteilen wollen.

Sie und Ihre Bevollmächtigten können Ihr Stimmrecht 
ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Voll-
machtserteilung an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreterinnen, wie in der Einberufung  
näher bestimmt, ausüben.

5. Wie kann ich von der Fragemöglichkeit 
Gebrauch machen?
Sie oder Ihre Bevollmächtigten können nach erfolgter 
Anmeldung Fragen über das Aktionärsportal unter  
der Internetadresse siemens-healthineers.de/hv an  
den Vorstand richten. Dieser Internetservice steht  
ab Versand der Einladungen Mitte Januar 2022 zur  
Verfügung.

Fragen müssen der Gesellschaft bis spätestens zum  
13. Februar 2022, 24:00 Uhr (MEZ), in deutscher 
Sprache über das Aktionärsportal zugehen. Nach  
diesem Zeitpunkt und insbesondere während der  
virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen 
gestellt werden.

6. An wen kann ich mich bei Fragen zur 
Nutzung des Aktionärsportals wenden?
Bei technischen Fragen zur Nutzung des Aktionärsportals 
wenden Sie sich bitte direkt an: 

 Computershare-Hotline für Fragen zur Nutzung  
des Aktionärsportals: 
Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Telefon: +49 89 30903-6346
E-Mail: aktionaersportal@computershare.de

Bei Fragen zur Aktie oder für weitere Informationen, 
besuchen Sie den Investor Relations Bereich der 
Siemens Healthineers AG unter der Internetadresse 
siemens-healthineers.com/deu/investor-relations

7. Wie kann ich mich für den künftigen 
elektronischen Versand der Einladung zur 
Hauptversammlung registrieren?
Nachdem Sie sich im Aktionärsportal angemeldet haben, 
können Sie sich im Menü im Bereich „Mein Profil“, unter 
den Kommunikationseinstellungen für den elektroni-
schen Versand der Einladung zur Hauptversammlung 
registrieren. Hierfür müssen Sie im Aktionärsportal Ihre 
E-Mail-Adresse hinterlegen sowie der elektronischen 
Kommunikation zustimmen. 

An gleicher Stelle kann die E-Mail-Adresse im Fall einer 
Änderung auch aktualisiert oder die Einwilligung zum 
elektronischen Versand widerrufen werden.

8. Kann ich meine Einwilligung zum 
elektronischen Versand der Einladung  
zur Hauptversammlung widerrufen?
Sie können die Einwilligung in den Kommunikations- 
einstellungen unter „Mein Profil“ jederzeit widerrufen. 
Sie erhalten daraufhin im kommenden Jahr die  
Einladung zur Hauptversammlung wieder per Post.
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9. Ich habe mein selbst vergebenes 
Zugangspasswort vergessen und komme 
nicht mehr in das Aktionärsportal.  
Wie bekomme ich wieder Zugriff?
Sollten Sie Ihr Zugangspasswort nicht mehr wissen, 
können Sie die “Passwort vergessen”-Funktion auf der 
Startseite des Aktionärsportals zum Zurücksetzen des 
Zugangspassworts nutzen. Hierfür müssen Sie Ihre  
Aktionärsnummer sowie Ihre für den elektronischen 
Versand hinterlegte E-Mail-Adresse zur Hand haben.

Ist Ihr Konto durch mehrfach falsche Eingabe des 
Zugangspassworts gesperrt, wenden Sie sich bitte  
an den technischen Support:

 Computershare-Hotline für Fragen zur Nutzung  
des Aktionärsportals: 
Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Telefon: +49 89 30903-6346
E-Mail: aktionaersportal@computershare.de

10. Mein Konto wurde durch mehrmalige 
Falscheingabe des Zugangspassworts 
gesperrt und ich bekomme die Meldung 
„Bitte wenden Sie sich an den Support“.  
Was genau muss ich hier tun?
Nachdem fünfmal ein falsches Zugangspasswort beim 
Log-in ins Aktionärsportal eingegeben wurde, wird das 
Konto automatisch gesperrt. Sie können das Zugangs-
passwort in diesem Fall nicht mehr selbst zurücksetzen. 
In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den technischen 
Support: 

 Computershare-Hotline für Fragen zur Nutzung  
des Aktionärsportals: 
Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Telefon: +49 89 30903-6346
E-Mail: aktionaersportal@computershare.de

Der technische Support setzt Ihr Konto wieder zurück 
und Sie können anschließend über die „Passwort  
vergessen“-Funktion ein neues Zugangspasswort 
vergeben.

11. Mit welchen Endgeräten kann ich das 
Aktionärsportal nutzen?
Das Aktionärsportal für die Hauptversammlung der 
Siemens Healthineers AG ist im Responsive Design  
eingerichtet. Das heißt, dass Sie den Service mit allen 
gängigen Endgeräten, wie PC, Laptop, Tablet und  
Smartphone nutzen können.

12. Ich habe Probleme, das Aktionärsportal 
mit meinem Browser zu öffnen. Steht der 
Service nur für bestimmte Browser zur 
Verfügung?
Das Aktionärsportal steht Ihnen für alle aktuellen  
Versionen der gängigen Browser, sowie für alle  
Endgeräte ganzjährig zur Verfügung.

13. Wie kann ich im Rahmen der virtuellen 
Hauptversammlung zur Tagesordnung 
Stellung nehmen?
Sie als Aktionärin/Aktionär oder Ihre Bevollmächtigten 
haben die Möglichkeit, durch schriftliche Stellung-
nahmen und/oder Videobotschaften, die im Aktionärs- 
portal verfügbar sind, zur Tagesordnung Stellung  
zu nehmen. Ihre Beiträge können Sie bis 10. Februar 
2022, 24:00 Uhr (MEZ) im Aktionärsportal unter  
siemens-healthineers.de/hv in deutscher Sprache  
einreichen. Für Ihre schriftlichen Stellungsnahmen  
und/oder Videobotschaften steht dort ein eigener 
Upload-Bereich zur Verfügung. Mit dem Einreichen 
erklären Sie sich damit einverstanden, dass die schrift-
liche Stellungnahme/Videobotschaft unter Nennung  
Ihres Namens im Aktionärsportal veröffentlicht  
wird. Weitere Einzelheiten zu den technischen und  
rechtlichen Voraussetzungen für das Einreichen von 
schriftlichen Stellungnahmen und Videobotschaften 
werden im Aktionärsportal erläutert.

mailto:aktionaersportal%40computershare.de?subject=
mailto:aktionaersportal%40computershare.de?subject=
http://siemens-healthineers.de/hv


Veröffentlicht von Siemens Healthineers AG · 11709 0122 · © Siemens Healthineers AG, 2022

Siemens Healthineers AG
Henkestr. 127 
91052 Erlangen 
siemens-healthineers.de

Investor Relations
E-Mail: hv.team@siemens-healthineers.com


